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Allgemeine Geschäftsbedingungen Business und Education

1.	 Anwendungs- und Geltungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Business und 
Education («AGB B2B&E») regeln ergänzend zur jeweiligen 
Leistungsbeschreibung, Auftragsbestätigung, Offerte und/
oder Rechnung der Data Quest AG («DQ») die Rahmen-
bedingungen für den Bezug von Produkten des Kunden 
von der DQ, inkl. verbundene Dienstleistungen. Die vor-
genannten Dokumente bilden integrierende Bestandteile 
zur Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und DQ. 
Soweit im Angebot nichts anderes festgelegt ist, erfolgen 
alle Angebote der DQ freibleibend. 

«Produkte» nach diesen AGB B2B&E sind:
a) Hardware-Produkte Dritter, welche die DQ dem Kunden 

verkauft; sowie
b) Standard-Software Lizenzen Dritter, welche die DQ dem 

Kunden vermittelt.

Darüber hinaus bietet DQ dem Kunden Informatik-Dienst-
leistungen an, wie z.B. Installationen, Implementationen, 
Beratungs- und Support-Dienstleistungen sowie Schulun-
gen. 

Die AGB (Allgemeinen Geschäftsbedingungen), AEB (All-
gemeine Einkaufsbedingungen) und andere Dokumente 
(Richtlinien, Weisungen, Bestimmungen, Policies, Bestel-
lungen etc.) des Kunden sind nicht anwendbar. 
 
2.	 Umfang und Inhalt der Lieferungen 
Der konkrete Umfang und Inhalt der Liefer- und Leis-
tungsverpflichtung von DQ ist in den jeweiligen Leistungs-
beschreibungen, der Offerte, Auftragsbestätigung oder 
Rechnung der DQ abschliessend enthalten. Im Falle von 
Wiedersprüchen zum gleichen Regelungsgegenstand 
zwischen diesen AGB B2B&E und weiteren Dokumenten 
der DQ gehen die Bestimmungen dieser AGB B2B&E vor.

Angaben, Daten und Informationen in Spezifikationen, 
technischen Unterlagen, Produkte- oder Service-Beschrei- 
bungen, Funktionsbeschreibungen etc. der jeweiligen Her- 
steller von Hard- und/oder Software sind informativer Na-
tur und gegenüber der DQ nicht verbindlich. Garantien 
oder Zusicherungen liegen nur und insofern vor, als DQ 
diese ausdrücklich als solche deklariert und schriftlich fi-
xiert hat.

Mit der Bestellung, bzw. ganzen oder teilweisen Nutzung 
der Lieferungen (was früher eintritt) akzeptiert der Kunde 
die Bestimmungen dieser AGB B2B&E und aller anderen 
Vertragsbestandteile uneingeschränkt. Der Kunde nimmt 
zur Kenntnis, dass die Lieferungen gemäss den Ziffern 3 
und 4 nachfolgend jeweils Produkte Dritter betreffen und 
keine Eigenleistungen der DQ darstellen. Davon ausge-

nommen sind Informatik-Dienstleistungen, welche die DQ 
in aller Regel mit eigenem Personal erbringt.
 
3.	 Verkauf von Hardware 
DQ verpflichtet sich, das Eigentum an der verkauften 
Hardware dem Kunden gegen Zahlung der vereinbarten 
Vergütung zu übertragen. Vorbehalten bleiben Vereinba-
rungen zwischen den Parteien zu Miete und Leasing. 

Der Kunde erhält die vom jeweiligen Hersteller mitgeliefer-
ten Dokumentationen und Unterlagen (allenfalls über ei-
nen Link, der von DQ bekannt gegeben wird) zur vertrags-
gemässen Nutzung übertragen. Der Kunde akzeptiert, 
dass er an der vorinstallierten Software (Betriebssystem, 
Firmware, Applikationen etc.) kein Eigentum erhält, son-
dern ein Nutzungsrecht nach den Bestimmungen des je-
weiligen Herstellers. Eine Installation oder Inbetriebnahme 
der Hardware erfolgt durch den Kunden selbst oder durch 
Beauftragung der DQ. 

Der Kaufvertrag für Geschäfte gemäss dieser Ziffer 3 wird 
zwischen DQ und dem Kunden abgeschlossen.

Subsidiär kommen die einschlägigen Hersteller-Bestim-
mungen zur Anwendung für Fragen, welche in diesen 
AGB, in der Offerte der DQ oder in einem anderen Doku-
ment der DQ nicht adressiert sind und diesfalls gleicher-
massen für das Kaufvertrags-Verhältnis zwischen dem 
Kunden und der DQ gelten.

4.	 Vermittlung von Standard-Software Lizenzen 
DQ tritt als Wiederverkäuferin von Standard-Software Li-
zenzen verschiedener Hersteller auf. Sie vermittelt den 
Vertragsabschluss, welcher diesfalls direkt zwischen dem 
Kunden und dem relevanten Software-Hersteller zustande 
kommt. Der Kunde anerkennt, dass die jeweiligen Soft-
ware-Hersteller keine Subunternehmer der DQ darstellen. 

An der Standard-Software vermittelt DQ nur das Nut-
zungsrecht gemäss den Vorgaben und Bestimmungen 
der jeweiligen Hersteller, welche direkt oder indirekt in der 
betreffenden Leistungsbeschreibung, der Offerte oder der 
Auftragsbestätigung enthalten sind. Falls die Hinweise auf 
die jeweiligen Hersteller-Bestimmungen fehlen sollten, hat 
sich der Kunde aktiv bei DQ zu erkundigen.
Die einschlägigen Hersteller-, Lizenz- und Daten-
schutz-Bestimmungen sind vom Kunden zur Kenntnis zu 
nehmen und während der gesamten Dauer der Nutzung 
einzuhalten. Diese Bestimmungen enthalten unter ande-
rem wichtige Informationen beispielsweise über die Haf-
tung des Herstellers, Nutzungsbeschränkungen, Gewähr-
leistungsdauer und -umfang sowie datenschutzrechtliche 
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Bestimmungen. Eine Übertragung von Eigentum findet bei 
der Lizenzierung von Standard-Software nicht statt. Der 
Kunde stellt auf eigene Kosten sicher, dass er jederzeit 
korrekt lizenziert ist.

Eine Installation oder Inbetriebnahme der Software erfolgt 
durch den Kunden selbst oder durch Beauftragung der 
DQ. Link zu den Hersteller AGB und Datenschutz.

5.	 Wartung und Pflege 
Bestand, Umfang und Inhalt der Wartung von Hardware 
sowie der Pflege von Standard-Software richten sich aus-
schliesslich nach den jeweiligen Hersteller-Bestimmun-
gen. Es liegt im Ermessen eines jeden Herstellers, insbe-
sondere den Lebenszyklus seiner Produkte festzulegen, 
über das Vorhalten von Ersatzteilen zu entscheiden und 
Weiterentwicklungen der Standard-Software z.B. in Form 
von Patches, Updates, Upgrades, Releases oder Versio-
nen bereitzustellen. Der Kunde akzeptiert, dass DQ keine 
eigenständigen Wartungs-, Pflege- und Support-Leistun-
gen erbringt.  

6.	 Pflichten des Kunden  
Der Kunde verpflichtet sich insbesondere, (i) die jeweili-
gen Hersteller-Bestimmungen zu kennen und vorbehalt-
los einzuhalten, (ii) sich an alle anwendbaren gesetzlichen 
Bestimmungen und regulatorischen Vorgaben zu halten, 
(iii) die Produkte zweck- und vertragsgemäss zu nutzen, 
(iv) alle Handlungen zu unterlassen, die den Bestand oder 
Inhalt der Rechte von DQ oder Dritten gefährden oder 
verletzen könnte, (v) die Lieferungen der DQ, bzw. der 
Hersteller, anzunehmen, unverzüglich auf Quantität und 
Qualität zu prüfen und allfällige Mängel sofort und mit 
Nachweisen anzuzeigen, (vi) die entsprechenden Import- 
und Export-Bestimmungen des jeweiligen Herstellers zu 
beachten, (vii) für die regelmässige Datensicherung zu sor-
gen, (viii) seine Daten, Informationen und Inhalte zu prüfen 
und zu schützen, (ix) alle Mitwirkungs-, Vorbereitungs- und 
Unterstützungshandlungen unentgeltlich und ohne Verzug 
vorzunehmen, die für eine reibungslose und vertragsge-
mässe Lieferung oder Leistung der DQ notwendig sind, (x) 
alle Zahlungen fristgemäss und vollständig vorzunehmen 
(unabhängig von einer möglichen Leistungsstörung oder 
einer Meinungsverschiedenheit). 

7.	 Erfüllungsort 
Der Erfüllungsort befindet sich mangels anderer Abrede 
am Sitz der DQ, bzw. des jeweiligen Herstellers. 

8.	 Liefertermine 
Alle Liefertermine für Produkte sind Richttermine 
und nicht verbindlich. Teillieferungen sind vom Kun-
den zu akzeptieren. Die Erfüllungstermine für Dienst-
leistungen halten die Parteien einvernehmlich fest.  

9.	 Nicht eingehaltene Termine des Kunden 
Wird ein vereinbarter Termin für Dienstleistungen der DQ 
(z.B. Installationen, Implementationen, Schulungen etc.) 
vom Kunden nicht wahrgenommen, kurzfristig abgesagt 
oder verschoben (kurzfristig sind Mitteilungen, welche 
nicht mindestens 48 h vor der geplanten Leistungserbrin-
gung DQ erreichen), ist DQ berechtigt, sämtliche Kosten 
dieses Einsatzes (insbesondere die für die Dienstleistung 
reservierte Zeit, plus Wegzeiten und Spesen) zu 50% in 
Rechnung zu stellen. Die Gründe für das Verpassen, die 
Absage oder Verschiebung eines Termins sind unbeacht-
lich. Höhere Gewalt beim Kunden bleibt vorbehalten und 
ist von diesem zu beweisen.

10.	 Höhere Gewalt  
Wird der DQ die vereinbarte Lieferung oder Leistung dau-
erhaft oder vorübergehend aufgrund eines Ereignisses, 
das sich der Kontrolle der DQ entzieht, unmöglich oder 
unzumutbar erschwert («höhere Gewalt»), so ist DQ von 
der Liefer-, bzw. Leistungspflicht befreit. Als höhere Gewalt 
gelten insbesondere Ereignisse wie Krieg, Bürgerkrieg, 
Naturkatastrophen, Terroranschlägen, Unruhen, Revolu-
tionen, Epidemien, Pandemien, Lockdowns, Liefer- und 
Markt-Engpässe, Rohstoff- oder Komponentenknapphei-
ten, Ausfall von Versorgungssystemen (wie z.B. Energie-
versorgung, Verkehrsverbindungen, Internet oder Telefo-
nie) oder behördliche Anordnungen, auch dann, wenn sie 
die jeweiligen Hersteller (oder deren Zulieferer) im In- und 
Ausland betreffen.

11.	 Gewährleistung 
Der Kunde ist sich bewusst und akzeptiert, dass sich 
sämtliche Gewährleistungsrechte bezüglich der Produkte 
ausschliesslich nach den jeweils anwendbaren Herstel-
ler-Bestimmungen richten. DQ kann – soweit dies aus-
drücklich vereinbart ist – den Kunden bei der Abwicklung 
seiner Ansprüche dem jeweiligen Hersteller gegenüber 
gegen separate Vergütung unterstützen. Jegliche Ge-
währleistungsansprüche des Kunden gegen DQ für Lie-
ferungen und Leistungen sind, soweit gesetzlich zulässig, 
ausgeschlossen.

12.	 Haftung 
Eine Partei haftet für die von ihr oder von einem von ihr 
einbezogenen Dritten verursachten Schäden aus dem 
Vertragsverhältnis, wenn sie nicht beweist, dass weder 
sie noch der einbezogene Dritte ein Verschulden trifft. Die 
Haftung ist summenmässig unbeschränkt für Personen-
schäden, sowie Schäden, welche absichtlich oder grob-
fährlässig von einer Partei (oder ihre Dritten) verursacht 
sind.

Für leichte Fahrlässigkeit der DQ gilt: Die Haftung der 
DQ für alle direkten und indirekten Schäden aus oder im 
Zusammenhang mit dem Produktegeschäft, bzw. dem 

https://www.dq-solutions.ch/de/wissenswert/agb?s=business
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Kauf- oder Vermittlungsvertrag sowie aus der Erbringung 
von Dienstleistungen ist vollständig ausgeschlossen. Der 
Haftungsausschluss umfasst insbesondere alle Schäden, 
Kosten, Auslagen, Spesen, Gebühren und Aufwendungen 
wie beispielsweise entgangene Nutzung, entgangener 
Gewinn und Umsatz, nicht realisierte Einsparungen, Zu-
satzkosten und Zusatzaufwendungen, Einschränkungen 
oder Unterbruch von Leistungen oder Einschränkungen 
in der Nutzung von Leistungen oder von Lieferobjekten, 
Beschädigung, Einschränkung und Störung von Applika-
tionen, Systemen und Infrastrukturen des Kunden (oder 
Dritten), Datenverlust und -beschädigung, Betriebsunter-
brechungen und alle sonstigen unmittelbaren Schäden.

13. Vergütung und Rechnungsstellung
Die Vergütung versteht sich in Schweizer Franken, ohne
MwSt.

Art und Höhe der Vergütung sowie das Zahlungsziel erge-
ben sich aus der Offerte, Auftragsbestätigung, bzw. Rech-
nung der DQ.

Abzüge oder Rückbehalte an Rechnungsbeträgen oder 
eine Verrechnung mit eigenen Forderungen des Kunden 
sind nicht zulässig.

Hält der Kunde die vereinbarten Zahlungstermine nicht 
ein, so hat er unabhängig von einer allfälligen Mahnung 
ab dem ersten Tag des Verzugs einen Verzugszins von 8% 
p.a. zu entrichten.

Die Preise für das Produktegeschäft legen die jeweiligen 
Hersteller fest. DQ kann deshalb keine Gewähr dafür über-
nehmen, dass die Preise unverändert bleiben (auch nicht 
für bereits bestätigte Preise). Änderungen können sich 
insbesondere ergeben infolge von Wechselkursschwan-
kungen, staatlichen oder behördlichen Steuern, Abgaben, 
Gebühren, Zöllen, Rohstoffknappheiten, Lieferengpässen 
(auch von Dritten und Subunternehmern der Hersteller) 
etc. DQ ist insbesondere in solchen Fällen jederzeit be-
rechtigt, Preise und Konditionen den veränderten Bedin-
gungen anzupassen.

14. Eigentumsvorbehalt bei Hardware
DQ bleibt Eigentümerin der gelieferten Hardware (inkl. des
Zubehörs), bis die vereinbarten Zahlungen der DQ voll-
ständig gutgeschrieben sind. Der Kunde ermächtigt hier-
mit DQ ausdrücklich und unwiderruflich, die Eintragung
des Eigentumsvorbehalts in den amtlichen Registern ge-
mäss den betreffenden Gesetzen vornehmen zu lassen.
Der Kunde wird die gelieferten Gegenstände auf seine
Kosten während der Dauer des Eigentumsvorbehalts in-
stand halten und zu Gunsten von DQ gegen Diebstahl,
Bruch, Feuer, Wasser und sonstige Risiken versichern.
Der Kunde trifft überdies alle Massnahmen, um den Ei-

gentumsanspruch der DQ nicht zu schmälern oder auf-
zuheben.

15. Geheimhaltung und Datenschutz
Die Vertragspartner verpflichten sich zur Geheimhaltung
von Tatsachen, Informationen und Daten, die weder offen-
kundig noch allgemein zugänglich sind, unabhängig von
der Form der Übermittlung oder der Zugänglichmachung.
Informationen, Daten und Inhalte, welche in den Leis-
tungsbeschreibungen, Offerten, Auftragsbestätigungen,
Rechnungen oder anderen Dokumenten oder Unterlagen
der DQ enthalten sind oder über sie zugänglich gemacht
werden (insbesondere auch die Informationen, Daten und
Inhalte der jeweiligen Hersteller) stellen in jedem Fall und
unabhängig von ihrer Form geheim zu haltende Informa-
tionen dar.

Beide Parteien gewährleisten, die einschlägigen Daten-
schutzbestimmungen, insbesondere das jeweils aktuelle 
schweizerische DSG (SR 235.1), die Verordnungen zum 
DSG (VDSG, SR 235.11) und die EU-DSGVO einzuhalten, 
soweit sie dem Anwendungsbereich der EU-DSGVO un-
terliegen. Der Kunde orientiert DQ rechtzeitig über weiter-
gehende oder andere spezifische Anforderungen an den 
Datenschutz und die Datensicherheit, welche von DQ ein-
zuhalten sind.

Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie in 
unserer Datenschutzerklärung (DSE). 

Link zu den Hersteller AGB und Datenschutz.

16. Übergang von Nutzen und Gefahr
Nutzen und Gefahr an den Produkten gehen – vorbehält-
lich einer ausdrücklich anderen Abrede – mit der (Teil-)Ab-
lieferung auf den Kunden über.

17. Abnahme
Allfällige Bestimmungen über die Abnahme, bzw. Ge-
nehmigung der Produkte durch den Kunden richten sich
ausschliesslich nach den Bestimmungen des relevanten
Herstellers.

18. Annahmeverzug
Nimmt der Kunde die gehörig angebotene Lieferung nicht
an, so kann DQ nach Ansetzung einer angemessenen
Nachfrist entweder:
• weiterhin am Vertrag festhalten und die dafür vereinbar-

te Vergütung einfordern, jedoch auf die weitere Erbrin-
gung von Lieferungen definitiv verzichten oder

• vom betreffenden Vertrag zurücktreten, sämtliche ge-
lieferten Produkte herausverlangen und Schadenersatz
verlangen.

Zudem kann DQ in beiden Fällen zusätzlich einen pau-
schalisierten Schadenersatz verlangen. Dieser beträgt 

https://www.dq-solutions.ch/de/wissenswert/datenschutz?s=business
https://www.dq-solutions.ch/de/wissenswert/agb/hersteller-agb-und-datenschutz
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50% des Vertragswertes des betreffenden Vertrags. Die 
Geltendmachung weiteren Schadens bleibt bei entspre-
chendem Nachweis vorbehalten.

19.	 Gemeinsame Bestimmungen 
Änderungen und Ergänzungen dieser AGB B2B&E bedür-
fen der Schriftform. Auf dieses Schrifterfordernis kann nur 
schriftlich verzichtet werden. Davon ausgenommen sind 
Dokumente und Unterlagen, welche von DQ (oder den re-
levanten Herstellern) jederzeit einseitig angepasst werden 
können, wie z.B. Leistungsbeschreibungen, Spezifikatio-
nen, Funktionsbeschreibungen etc.

Sollten sich einzelne Regelungen dieser AGB B2B&E oder 
ihrer Anhänge als rechtsunwirksam oder nicht durch-
führbar erweisen, so tritt an die Stelle der unwirksamen 
oder undurchführbaren Regelungen eine wirksame oder 
durchführbare, die dem bei Vereinbarung der jeweiligen 
Regelung vorhandenen Willen der Vertragsparteien am 
nächsten kommt. Die Wirksamkeit der übrigen Regelun-
gen bleibt unberührt.

Rechte und Pflichten aus diesen AGB B2B&E oder ihren 
Anhängen dürfen weder teilweise noch gesamthaft vom 
Kunden übertragen oder abgetreten werden, ohne dass 
zuvor DQ schriftlich ihre Zustimmung dazu abgegeben 
hat.

Diese AGB B2B&E sowie die in Ziffer 1 bezeichneten oder 
referenzierten Vertragsbestandteile stellen alle bestehen-
den Vereinbarungen dar. Nebenabreden existieren keine.
 
20.	 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Das Vertragsverhältnis untersteht ausschliesslich dem 
schweizerischen Recht. Die Bestimmungen des Wiener 
Kaufrechtes (Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenkauf) sowie 
das Kollisionsrecht (IPRG) sind nicht anwendbar.

Für alle Fragen und Meinungsverschiedenheiten aus oder 
im Zusammenhang mit diesen AGB B2B&E sind die or-
dentlichen Gerichte am Sitz der DQ ausschliesslich zu-
ständig.

Stand: September 2023




